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dadurch keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungs-
bereiche in der Standortgemeinde oder in anderen Gemeinden zu 
erwarten sind.

3. In die Bewertung der Punkte 1 und 2 ist die Summe der zulässigen 
Einzelhandelsnutzungen im engeren räumlichen Zusammenhang 
(Agglomeration) einzubeziehen. 

Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) 2015/2020 i n Heidelberg 
Wieblingen

Parallelverfahren zur Umplanung in eine 
Sonderbaufläche großflächige Handelseinrichtung 



Nachbarschaftsverband Heidelberg - Mannheim



Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim 
 

Seite 1/6 

Anlage 2 

 

 

Änderung des Flächennutzungsplans 2015/2020  
in Heidelberg, Wieblingen  

 

Parallelverfahren zur Umplanung in eine Sonderbaufl äche 
Großflächige Handelseinrichtung  
zur ersten Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet / Autobahnanschluss Rittel“  
nach § 8 (3) BauGB 

 

 

 

 

 

 

Begründung 
Fassung zum Feststellungsbeschluss 

 

 

 

 

 

Stand 05.10.2011 

 

Bearbeiter:  

Martin Müller 

Martina Seltmann 



Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim 
 

Seite 2/6 

1.  Ziel des Änderungsverfahrens 

Die Stadt Heidelberg plant, die gewerblichen Bauflächen am Autobahnanschluss Rittel in Heidel-
berg - Wieblingen zukünftig für einen ortsansässigen Baumarkt zu nutzen, der an seinem derzeiti-

gen Standort an der Eppelheimer Straße keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr hat. Dazu muss 
der bestehende Bebauungsplan für diesen Teilbereich geändert werden.  

Um dem Entwicklungsgebot aus § 8 Abs. 3 BauGB Rechnung zu tragen, ist in diesem Zusammen-

hang auch eine Änderung des Flächennutzungsplans des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-
Mannheim erforderlich.  

 

2.  Anlass der Planänderung 

2.1 Hintergrund 

Die Firma Hornbach Immobilien AG möchte ihren seit zwanzig Jahren in Heidelberg ansässigen 

Baumarkt vom bisherigen Standort an der Eppelheimer Straße verlagern. Der gewählte Standort 
liegt am westlichen Stadteingang auf einer Fläche, die derzeit teilweise gewerblich genutzt wird und 
teils baulich ungenutzt ist. 

Damit die erste Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet / Autobahnanschluss Rittel“ aus 
dem Flächennutzungsplan (FNP) entwickelt werden kann, ist eine Änderung der bisherigen Darstel-
lungen des FNP des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim in eine Sonderbaufläche für 

„großflächige Handelseinrichtung mit textlichen Bestimmungen“ erforderlich. 

 

2.2 Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet / Autobahnansc hluss Rittel“, 1. Änderung 

Der durch die Stadt Heidelberg aufgestellte Bebauungsplan sieht folgende Regelungen vor: Ent-
sprechend der vorgesehenen Nutzung wird im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nach 

§ 11 Abs. 3 BauNVO ein „Sondergebiet Einzelhandel“ mit der Zweckbestimmung Großflächige Ein-
zelhandelsbetriebe und der Zulässigkeitseinschränkung Bau- und Gartenmarkt mit Baustoffhandel 

und Baugeräteverleih festgesetzt. Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von rund 3,8 ha und 
sieht u. a. folgende Festsetzungen vor:  

• Die Gesamtverkaufsfläche beträgt 13.000m² die mit Hochbauten überbaubare Grundstücks-

fläche wird auf 15.000 m² begrenzt. Zentrenrelevante Sortimente dürfen auf maximal 800 m² 
Verkaufsfläche angeboten werden.  

• Zur Verbesserung des Kleinklimas und zur Aufwertung des Ortseingangs sind entsprechend 

der Planungsempfehlungen des Klimagutachtens der Stadt Heidelberg Baumpflanzungen im 
Bereich der Stellplätze und rings um das Gelände vorgesehen, Dächer sind zu begrünen.  
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• Insgesamt knapp 0,9 ha öffentliche Verkehrsflächen und Böschungsbegrünung bleiben un-

verändert. Die maximale GRZ wird von 0,8 auf 0,9 erhöht.  

Die verkehrliche Untersuchung hat ergeben, dass das Hauptstraßennetz fast überall ausreichend 
leistungsfähig ist. Damit es an Werktagen im Kreuzungsbereich Wieblinger Weg / Rampe B 37 al-

lerdings nicht zu einer verkehrlichen Überlastung kommt, muss entweder eine Lichtsignalanlage 
eingeführt oder ein Umbau zu einem Kreisverkehrsplatz erfolgen. Damit ist die externe Erschlie-
ßung des Plangebiets sichergestellt. Die innere Erschließung des Plangebiets erfolgt über den 

Wieblinger Weg.In einer Entfernung von jeweils rund 600 m liegen mit dem S-Bahn-Halt Wieblin-
gen/ Pfaffengrund und der RNV Linie 5 (Rundfahrt Mannheim/Weinheim) zwei Haltestellen des re-

gionalen schienengebundenen öffentlichen Nahverkehrs, so dass die Erreichbarkeit des Geländes 
durch ÖPNV gesichert ist.  

Die Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange hat ergeben, dass vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen für die Fauna notwendig werden. Diese sollen in der Nähe der Autobahnausfahrt Heidel-
berg/ Schwetzingen auf dem Gebiet der Kiesgrube Waldäcker durchgeführt werden. Durch diese 

Umsiedlungsmaßnahmen wird den naturschutzfachlichen Anforderungen umfassend Rechnung 
getragen, so dass der Änderung des Flächennutzungsplans auch von dieser Seite nichts entgegen-

steht.  

 

2.3  Einzelhandelsuntersuchungen: Zentrenkonzept He idelberg und Auswirkungsanalyse 
Bau- und Gartenmarktansiedlung 

Um die Entwicklung des gesamten Einzelhandels in der Stadt Heidelberg beurteilen und bewerten 
zu können, wurde von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA) 2006 ein um-
fassendes Einzelhandelsgutachten für die Stadt Heidelberg angefertigt. Darin wurde der Stadt im 

Bereich der Bau- und Gartenfachmärkte eine deutliche Unterversorgung konstatiert und ein ent-
sprechender Handlungsbedarf in dieser Branche abgeleitet. Das Gutachten empfiehlt außerdem, 

im großflächigen nicht zentrenrelevanten Einzelhandel das Angebot zentrenrelevanter Sortimente 
auf branchentypische Randsortimente und maximal 800 m² Verkaufsfläche zu begrenzen. Dieser 

Wert steht in Einklang mit den Vorgaben der Regional- und Landesplanung. 

Aufbauend auf das Zentrenkonzept der Stadt Heidelberg wurde im Jahr 2009 vom Büro Junker und 
Kruse (Dortmund) im Rahmen einer „Wirkungsanalyse perspektivischer Bau- und Gartenmarktan-

siedlungen im Heidelberger Stadtgebiet“ auch die Verlagerung und Vergrößerung des Baumarkts 
an den Planstandort untersucht. Das Gutachten bescheinigt dem Einzelvorhaben die raumordneri-

sche und städtebauliche Verträglichkeit. Auch hier wird u. a. empfohlen, die Verkaufsfläche für zen-
trenrelevante Randsortimente auf max. 10% der Gesamtverkaufsfläche bzw. 800 m² zu begrenzen. 

Darüber hinaus werden für einzelne zentrenrelevante Randsortimente (u. a. Haushaltswaren, Heim-
textilien, Elektrogeräte, Kunstgewerbe, Arbeitsschutzkleidung, Bastel- und Geschenkartikel, Spiel-
geräte) maximale Verkaufsflächen zwischen 100 und 200m² empfohlen.  
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Eine weitere „Stellungnahme zur Situation des Baumarktsektors in Heidelberg“ wurde im April 2009 

durch die GMA erarbeitet. Darin wurde der Stadt anhand des Indikators „Verkaufsflächen je Ein-
wohner“ ein erhebliches Entwicklungspotential im Branchenbereich Heimwerker-, Bau- und Gar-
tenmarkt bescheinigt.  

Die Änderung des Flächennutzungsplans steht in Einklang mit den einschlägigen Gutachten und 
Analysen.  

 

3. Inhalte der Flächennutzungsplanänderung 

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet als „Gewerbliche Baufläche“ dar. Damit 

der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden kann, ist auf Flächennut-
zungsplanebene die Änderung eines rund 3 ha großen Teilbereichs von „Gewerbliche Baufläche“ in 

Sonderbaufläche „Großflächige Handelseinrichtung mit textlichen Bestimmungen“ erforderlich.  

Bebauungspläne sind damit unter folgenden Voraussetzungen aus dem FNP entwickelt: 

1. Es sind ausschließlich Einzelhandelsnutzungen mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten zu-
lässig. Die zulässigen Sortimente und die Größe der Verkaufsflächen müssen in Einklang 

mit dem Leitbild zum Einzelhandel des Flächennutzungsplans sowie den jeweils geltenden 
Zielen der Raumordnung stehen.    

2. Zentrenrelevante Randsortimente in untergeordnetem Umfang und bis maximal 800 m² Ver-

kaufsfläche sind nur zulässig, soweit dadurch keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale 
Versorgungsbereiche in der Standortgemeinde oder in anderen Gemeinden zu erwarten 

sind. 

3. In die Bewertung der Punkte 1 und 2 ist die Summe der zulässigen Einzelhandelsnutzungen 
im engeren räumlichen Zusammenhang (Agglomeration) einzubeziehen. 

Die textlichen Bestimmungen verknüpfen dezidiert die Zielsetzungen des Flächennutzungsplans mit 
denen der Raumordnung und setzen den inhaltlichen Rahmen für nachfolgende, aus dem FNP zu 
entwickelnde Bebauungspläne. Ob der Bebauungsplan in Einklang mit den Zielen des FNP steht, 

wird dann im Rahmen der Beurteilung des „Entwickelns“ (§ 8 Abs. 2 BauGB) des Bebauungsplans 
bewertet. Für diese Bewertung werden die vorliegenden Verträglichkeitsanalysen herangezogen 

(vgl. hierzu Kapitel 2.3).  

 

Wirksamer Flächennutzungsplan 

Der FNP sieht für den gesamten Bereich südlich der B37 gewerbliche Bauflächen vor.  

Am östlichen Rand des Plangebiets stellt der FNP als Planungsziel eine „wichtige Straße“ mit Knoten 

an der B37 dar, die den direkten Anschluss des Fachhochschulstandorts Wieblingen und der Bahn-
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stadt zum Ziel hat. Auch nach der Änderung des FNP bleibt die Möglichkeit erhalten, diese Neubau-

maßnahme zu realisieren.  

 

4. Vorgaben der Raumordnung (Landesentwicklungsplan  und Regionalplan) 

Das Plankapitel Einzelhandel des Regionalplans für die Region Rhein-Neckar-Odenwald stellt das 

Plangebiet als Ergänzungsstandort dar, an dem aus regionalplanerischer Sicht großflächiger Ein-
zelhandel mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten angesiedelt werden kann. Voraussetzung ist, 

dass in den zentralörtlichen Standortbereichen keine geeigneten Flächen zur Verfügung stehen. 
Der Anteil der zentrenrelevanten Randsortimente darf maximal 10% der Gesamtverkaufsfläche, 

höchstens jedoch 800m² Verkaufsfläche betragen. 

 

5. Hinweise für nachrangige Plan- und Genehmigungsv erfahren 

Die in der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung überplanten Flächen liegen innerhalb eines 

rechtskräftigen Wasserschutzgebiets (Wasserwerk Rauschen). Die Ausweisung des Wasser-
schutzgebiets wird derzeit überarbeitet. Bei Bauvorhaben sind die Schutzbestimmungen der jeweils 

gültigen Rechtsverordnung einzuhalten.  

Zum Grundwasserflurabstand liegen keine konkreten Daten vor.  

Im Plangebiet verlaufen Trassen der Deutschen Telekom AG und Kabelanlagen der Stadtwerke 
Heidelberg. Im Bebauungsplanverfahren sind diese Belange entsprechend zu berücksichtigen. 

 

6. Verfahren 

Der Gemeinderat der Stadt Heidelberg hat in seiner Sitzung am 17.11.2009 die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes „Gewerbegebiet / Autobahnanschluss Rittel“ beschlossen und die Verwaltung 

beauftragt, die Beteiligungsverfahren gemäß BauGB durchzuführen. Da der Bebauungsplan nicht 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden kann, wird der Flächennutzungsplan nach § 8 

Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren geändert. 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 
erfolgte 2010.  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB an der Änderung des Flä-

chennutzungsplans fand vom 13.09. bis 01.10.2010 statt. Eine Änderung der Plandarstellung wur-
de nicht erforderlich. Die Begründung wurde hinsichtlich der Darstellungen des Bebauungsplans 

redaktionell angepasst.  
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Die Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben 
vom 24.02.2011 am Verfahren beteiligt und bis 11.04.2011 zur Abgabe einer Stellungnahme gebe-
ten. Es ist eine Anregung zur Änderung des Flächennutzungsplans vorgetragen worden, die aber 
nicht zu einer Änderung der Plandarstellung führte.  

Die Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung lagen in der Zeit vom 04.04.2011 bis 15.05.2011 
öffentlich aus. Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB ist eine Anre-
gung zur Änderung des Flächennutzungsplans vorgetragen worden. Eine Änderung der Plandar-
stellung wurde nicht notwendig. 

 

 

7. Umweltbericht 

Nach § 2a BauGB ist der Begründung zum Bauleitplan ein Umweltbericht beizufügen. Der vorlie-

genden Teiländerung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren liegt der Umweltbericht des 
Bebauungsplans „Gewerbegebiet / Autobahnanschluss Rittel“ zugrunde. Dieser behandelt alle für 

die Flächennutzungsplanänderung relevanten und darüber hinausgehende umweltspezifische As-
pekte in detaillierter und umfassender Weise.  

Die Frage der Alternativenprüfung stellt sich auf Ebene des Flächennutzungsplans nicht, da hier 

keine Neuausweisung von Bauland, sondern nur eine Änderung der baulichen Nutzungsart im Zu-
sammenhang mit einer konkreten Betriebsverlagerung vorgesehen ist.  
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2.9     Zusammenfassung der Umweltauswirkungen 

Schutzgut Umweltauswirkung Erheblichkeit 
Eingriff zu tats. 

Bestand 

Erheblichkeit aus-
gleichspflichtiger 

Eingriff 

Mensch - Beeinträchtigung einer für die Erholungs-
nutzung gering geeigneten Landschaft 
durch großvolumige Bebauung, Verkehrsflä-
chen etc. 

- Zunahme der Lärm- und Schadstoff-
immissionen durch Verkehr 

- Beeinträchtigungen der menschlichen Ge-
sundheit durch ungeordnete Abfallentsor-
gung und Abwässer 

- 
 

- 
 

 

- 

- 
 

- 

 

 
- 

Tiere und 
Pflanzen, bi-
ologische 
Vielfalt 

- Verlust von Lebensräumen mit einer mittle-
ren Bedeutung (kleinflächig) 

- Verlust von Lebensräumen mit sehr geringer 
bis mittlerer Bedeutung  

- Verlust von Lebens-, Nahrungsräumen und 
Brutstätten besonders oder streng geschütz-
ter Arten durch Bebauung und Versiege-
lung.    

- 
 

- 

 

 

- 
 

- 

 

 

Boden - Beeinträchtigung / Verlust der hochwertiger 
Bodenfunktionen durch Versiegelung und 
Überbauung 

- Gefahr von stofflichen Einträgen während 
der Baumaßnahmen  
 

 
 

 
- 

 

 

- 

Wasser - Verminderung der Grundwasserneubildung 
durch Flächenversiegelung –verdichtung in 
bedeutenden Bereichen 

- Gefahr von stofflichen Einträgen während 
der Baumaßnahmen  

 
 
 
- 

- 

 

- 

Klima / Luft - Größeres Zehrgebiet aufgrund von zusätzli-
cher Versiegelung durch Bebauung und Inf-
rastruktur 

- 

 

- 

Landschaft - Visuelle Auswirkung, eines überwiegend ge-
ring bedeutenden Bereiches, auf das Land-
schaftsbild durch Überbauung mit großvo-
lumigen Baukörpern und entsprechenden 
Verkehrsflächen 
 

- - 

Kultur- und 
Sachgüter 

-  - - 

Wechselwir-
kungen 

-  - - 

Tab. 1: Übersicht über die Umweltauswirkungen und ihre Erheblichkeit  
 = erhebliche Auswirkungen,  
 = erhebliche Auswirkungen, die durch Vermeidungs-/ Minimierungs- und planexterner Kompensations-
maßnahmen auf ein unerhebliches Maß reduziert werden können,  
- = unerhebliche Auswirkungen
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6.  Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der Bebauungsplan "Wieblingen Gewerbegebiet /Autobahnanschluss Rittel", 1. Änderung zur Ver-
lagerung eines Bau- und Gartenfachmarktes umfasst eine Fläche von insgesamt 3,96 ha. Im Be-
bauungsplan wird ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ‚Großflächiger Einzelhandel’ mit ei-
ner Fläche von 2,96 ha und einer GRZ von 0,9 einschließlich einer GRMAX von 1,5 ha festgesetzt. 
Die Erschließung erfolgt über den Wieblinger Weg. 

Der Planungsraum ist im Bestand überwiegend gewerblich genutzt bzw. eine Brachfläche. Im nörd-
lichen Teil finden sich mittelwertige Lebensraumstrukturen. Im westlichen Teil sind Böschungsbe-
grünungen sowie die Auffahrtsrampe zur B37 Teil des Bebauungsplangebietes.  

Die Eingriffe in Natur und Landschaft wurden auf Grundlage der Ausgleichs-Eingriffsbilanzierung 
im Grünordnungsplan wie folgt bewertet: 

Ermittlung erheblicher Beeinträchtigungen auf den derzeitigen Umweltzustand 

Als voraussichtliche erhebliche Eingriffe bzw. Umweltauswirkungen auf den derzeitigen Umweltzu-
stand im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB, die mit der Bebauungsplanung vorbereitet werden, sind zu 
nennen: 
- Verlust von Bodenfunktionen durch zusätzliche Versiegelung  

- Beeinträchtigung / Verlust der Funktion „Grundwasserneubildung“ für das Schutzgut Wasser 
durch Versiegelung und Überbauung 

- Verlust von Brut- und Nahrungs – und Jagdhabitaten von streng und besonders geschützten Tie-
rarten durch Überbauung, (betroffenen Arten sind Vögel, Zauneidechsen,  Fledermäusen und In-
sekten). 

Ermittlung erheblicher, kompensationspflichtiger Beeinträchtigungen nach geltendem Baurecht 
Für den überwiegenden Teil des Vorhabens liegt ein rechtskräftiger Bebauungsplan aus dem Jahr 
1989 vor. Kompensationspflichtig sind gemäß § 1a Abs. 3 letzter Satz BauGB nur zusätzliche, er-
hebliche Eingriffe , die sich aus der Erhöhung der GRZ von 0,8 (im bestehenden Bebauungsplan) 
auf 0,9 im Sondergebiet des neu aufzustellenden Bebauungsplans, sowie der Inanspruchnahme 
von 0,17 ha für Verkehrsflächen am Wieblinger Weg ergeben. 
Die vor diesem Hintergrund ermittelten, kompensationspflichtigen Eingriffe für die Schutzgüter Tie-
re und Pflanzen werden unter Berücksichtigung der nachfolgend dargestellten Kompensations-
maßnahmen ausgeglichen. Die Anforderungen aus dem Artenschutzrecht sind hiervon jedoch un-
abhängig zu erfüllen. Das unter Berücksichtigung der dargestellten Kompensationsmaßnahme er-
mittelte verbleibende Defizit für das Schutzgut Boden ist nicht mehr erheblich und deshalb hin-
nehmbar. 
 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblich nachteiliger 
Auswirkungen:  
Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung und zum Ausgleich erheblicher Eingriffe werden im 
Umweltbericht dokumentiert. Sie umfassen unter anderem: 
- Begrünung von Teilbereichen der Dachflächen, 
- Überstellung der Parkierungsfläche mit Einzelbäumen (Ersatzlebensraum für die Avifauna) 
- Wasserdurchlässige Beläge auf den Stellplatzflächen 
- Eingrünung der Sonderflächen durch Pflanzgebote 
- Ersatzlebensräume (CEF-Maßnahme) für die Zauneidechse und die Ameisenlöwen sowie für die 

blauflüglige Ödlandschrecke werden im Rahmen der artenschutzrechtlichen Erlaubnis in der 
Kiesgrube ‚Waldäcker’ nahe der Autobahnausfahrt Heidelberg / Schwetzingen an der A5 vorge-
sehen. 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass bei Umsetzung der genannten Kompensations-
maßnahmen keine erheblichen Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB eintreten 
werden.  
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Rittel“ 

 

 

Zusammenfassende Erklärung (gemäß § 6 Abs. 5 BauGB) 

 

Planungsziel 

Die Stadt Heidelberg plant, die gewerblichen Bauflächen am Autobahnanschluss Rittel in Heidel-

berg - Wieblingen zukünftig für einen ortsansässigen Baumarkt zu nutzen, der an seinem derzeiti-

gen Standort an der Eppelheimer Straße keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr hat. Dazu müs-

sen der bestehende Bebauungsplan und der FNP für diesen Teilbereich geändert werden.  

Die von der Änderungsplanung betroffene, etwa 3 ha große Fläche stellt der Flächennutzungsplan 

2015/ 2020 als Gewerbliche Baufläche dar. Entsprechend den langfristigen städtebaulichen Pla-

nungszielen soll diese Fläche zukünftig als Sonderbaufläche großflächige Handelseinrichtung mit 

textlichen Bestimmungen dargestellt werden.  

Der vorliegende Entwurf zur parallelen Änderung des Flächennutzungsplans 2015/ 2020 des 

Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim soll dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 

BauGB Rechnung tragen.  

 

Berücksichtigung der Umweltbelange 

Mit der Änderung der Flächendarstellung von Gewerbliche Baufläche in Sonderbaufläche groß-

flächige Handelseinrichtung wird kein zusätzliches Bauland ausgewiesen, so dass planungsrecht-

lich kein zusätzlicher Flächenverbrauch entsteht. Mit negativen Umweltauswirkungen auf die 

Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft, Pflanzen und Tiere ist in Folge der Änderung der 

Flächendarstellung im Flächennutzungsplan zu rechnen. Das Schutzgut Landschaftsbild und Er-

holung ist nicht betroffen. 



Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim 

Das Plangebiet liegt im Siedlungszusammenhang und grenzt an zwei Seiten an bebaute Gewer-

begebiete an. Im Norden wird es durch die stark befahrene B 656 begrenzt, im Süden durch 

Kleingärten und Bahnanlagen. Zusätzliche Immissionsschutzmaßnahmen werden aufgrund der 

räumlichen Anordnung der Nutzflächen nicht erforderlich.  

Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde im Zeitraum vom 04.04. bis 

10.05.2011 durchgeführt.  

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung ging eine Stellungnahme zur Änderung des Flächennut-

zungsplans ein. Es wurde bemängelt, dass die einzelnen textlichen Bestimmungen in Widerspruch 

zueinander stünden. Diese Ansicht wird nicht geteilt, die textlichen Bestimmungen ergänzen sich. 

Eine Änderung der Formulierung ist nicht erforderlich. 

 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden nach § 4 Abs. 2 BauGB mit 

Schreiben vom 24.02.2011 am Verfahren beteiligt und bis 11.04.2011 zur Abgabe einer Stellung-

nahme gebeten. Es ging eine Stellungnahme ein, die jedoch nicht zu einer Änderung der Plandar-

stellung führte. 

Es wurde angeregt, als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für das geplante Vorhaben derzeit im 

FNP vorgesehene Siedlungsflächen zu Freiraum umzuwidmen. Dieser Anregung wird nicht ge-

folgt, da im Rahmen des FNP kein zusätzliches Bauland ausgewiesen wird. Kompensationsmaß-

nahmen werden auf Ebene der Bebauungsplanung festgelegt.   

 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Firma Hornbach Immobilien AG möchte ihren seit zwanzig Jahren in Heidelberg ansässigen 

Baumarkt vom bisherigen, stark beengten Standort an der Eppelheimer Straße verlagern. Der 

gewählte Neustandort liegt am westlichen Stadteingang auf einer Fläche, die teilweise gewerblich 

genutzt und teils baulich ungenutzt ist.  

Das Plangebiet ist im Regionalplan für die Region Rhein-Neckar-Odenwald als Ergänzungsstand-

ort für großflächigen Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten dargestellt. Sie ist da-

mit neben den Flächen in der Bahnstadt und der Innenstadt aus regionalplanerischer Sicht die 

einzige für das vorgesehene Vorhaben geeignete Fläche im Heidelberger Stadtgebiet.  

Mit dem Planvorhaben gelingt es, eine trotz langjährig bestehendem Baurecht bisher ungenutzte 

Fläche im Siedlungszusammenhang einer Bebauung zuzuführen und damit den Außenbereich vor 

einer weiteren baulichen Inanspruchnahme zu schützen. 
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